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Begriindung

Im Nachgang zum aktuellen Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Hagen aus dem Jahr
2016 ist eine Anderung der Abfallsatzung notwendig. Gleichzeitig sollen weitere
Vorschriften aktualisiert und prazisiert werden. Radaktionell wurde sie an die
Mustersatzung des Deutschen Stadtetages angepasst.

Im Einzelnen wurden folgende Anderungen in der Abfallsatzung vorgenommen:

Seit der Verabschiedung der zuletzt gultigen Abfallsatzung wurde die von der Stadt
erbrachte Abfallentsorgungsleistung um die Sammlung von Alttextilien erweitert. Die
Alttextilien  koénnen nun Uber die Alttextilien-Container des Hagener
Entsorgungsbetriebes oder des Deutschen Roten Kreuzes entsorgt werden.

Das Angebot an Wertstoffhéfen flr die Entsorgung verschiedenster Wertstoffe wurde
um eine Annahmestelle im Ostlichen Stadtgebiet erweitert.

Zusatzlich wurde an den Wertstoffhofen der Annahmekatalog um Bioabfalle erganzt.
Kichen- und Kantinenabfélle sowie Grunabfalle aus Privathaushalten kdnnen im
Bringsystem dort abgegeben werden.

Die Transportwegebeschrankung im Vollservice von 15 Metern wird seit vielen
Jahren nicht mehr eingehalten, so dass auch deutlich langere Transportwege
ausgefuhrt werden. Grunde hierfur sind u. a. Servicegedanke, demografischer
Wandel, Stellplatzprobleme. Aus diesem Grund wurde die
Transportwegebeschrankung von bislang 15 Metern auf 50 Meter erhoht sowie
weitere Standplatzfaktoren festgelegt.

Die Rahmenbedingungen fir den Vollservice mussten darlber hinaus an die neuen
verscharften Vorgaben der Unfallkasse hinsichtlich des Arbeitsschutzes
(Branchenregel fur Abfallsammlung) angepasst werden. Diese sind in der Anlage 2
der neuen Satzung aufgefuhrt.

In die Satzung neu mitaufgenommen wurde die Maoglichkeit, bestimmte
abfallwirtschaftliche MaRRnahmen in Form von Modellversuchen/Projekten
durchfuhren zu kdnnen.

Einige Entsorgungsanlagen in der derzeit gultigen Abfallsatzung haben ihren Betrieb
eingestellt, so dass hier in der Anlage 1 entsprechende Anpassungen vorgenommen
wurden.

Gemall der novellierten  Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) st  fiur
Gewerbebetriebe ein Pflicht-Restabfallbehalter zwingend erforderlich. Diese
MafRgabe wurde ebenfalls in die neue Satzung aufgenommen.
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Satzung uber die Abfallwirtschaft der Stadt Hagen vom ... Uber die Vermeidung,
Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Abfallwirtschaftssatzung — AbfS)

"Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994
- GO NRW - (GV. NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23. Januar
2018 (GV. NRW. S. 90), des § 9 des Abfallgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen - LAbfG NRW
- vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250 / SGV. NRW. 74), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 7. April
2017 (GV. NRW. S. 42), und des Gesetzes zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen - Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) - vom 24.
Februar 2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808)
hat der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung vom ..........cccc....... folgende Satzung beschlossen: "

Inhaltstibersicht:

§ 1 Zielsetzung und Aufgabe

§ 2 offentliche Einrichtung

§ 3 Begriffsbestimmungen

§ 4 Abfallberatung

§ 5 Abfallvermeidung/Abfallverwertung

§ 6 Ausschlisse von der Entsorgung, Sammlung und Beférderung

§ 7 Anschluss- und Benutzungsrecht
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Anlage 1: Abfallentsorgungsanlagen und -einrichtungen
Anlage 2: Vorgaben zu Standplatzen und Transportwegen fir Abfallbehalter mit Vollservice



§ 1 Zielsetzung und Aufgabe

(1) Im Rahmen der Férderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natirlichen
Ressourcen und der Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abfallen
nimmt die Stadt folgende Aufgaben wahr:

1. die Férderung der Abfallvermeidung,

2. die Vorbereitung zur Wiederverwendung,

3. Recycling,

4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung,
5. die Beseitigung von Abfallen.

(2) Die Aufgaben nach Abs. 1 umfassen auch die hierfur erforderlichen MaBnahmen des
Bereitstellens, Uberlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beférderns,
Behandelns, Lagerns und Ablagerns.

(8) Zu den Aufgaben gehért die Information und Beratung Uber Méglichkeiten der
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abféllen (Abfallberatung).

(4) Zur Erprobung und Einflhrung von neuen Methoden und Systemen zur Erfassung,
Sammlung, Behandlung, Verwertung, Beseitigung und zum Transport von Abféllen
kann die Stadt bzw. der beauftragte Dritte Modellversuche (Pilotprojekte) mit 6rtlich
oder zeitlich begrenzter Wirkung durchfthren.

§ 2 Offentliche Einrichtung
(1) Die Stadt betreibt zur Erflllung der Aufgaben nach § 1 eine 6ffentliche Einrichtung.
Diese bildet eine rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Einheit. Die Stadt
kann sich zur Erfillung von Aufgaben ganz oder teilweise Dritter bedienen.
(2) Die Stadt bedient sich derzeit der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) als
Drittbeauftragter.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Grundstiick
Grundstick im Sinne dieser Satzung ist unabhangig von der Eintragung im
Liegenschaftskataster oder im Grundbuch und ohne Rucksicht auf die
Grundstlicksbezeichnung jeder zusammenhangende Grundbesitz im Stadtgebiet
Hagen, der eine selbststéandige wirtschaftliche Einheit bildet.

(2) Abfalle
Abfélle sind alle beweglichen Sachen, deren sich ihr Besitzer' entledigt, entledigen
will oder entledigen muss. Abfalle zur Verwertung sind Abfélle, die verwertet
werden; Abfalle, die nicht verwertet werden, sind Abfalle zur Beseitigung.

1. Als angefallen zum Getrennthalten gelten Abfélle, wenn die Voraussetzungen
des Abfallbegriffs gemaB § 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
erstmals erfillt sind.

2. Als angefallen zum Einsammeln und Beférdern gelten Abfalle, die in
zugelassene Abfallbehélter eingeflllt oder im Rahmen der Abfuhr sperriger
Abfalle oder im Rahmen der Abfuhr von Abfallen nach dem Elektro- und
Elektronikgerategesetz (§ 13 Abs. 3 ElektroG) bereitgestellt worden sind.

3. Als angefallen zum Behandeln, Lagern und Ablagern in den von der Stadt
benannten Abfallentsorgungsanlagen gelten Abfélle, sobald sie in zulassiger
Weise auf das Gelande einer dieser Anlagen verbracht worden sind.

! Wegen der leichteren Lesbarkeit wird in der gesamten Abfallsatzung bei Personenbezeichnungen die
mannliche Form gewahlt, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.



Abfalle aus privaten Haushaltungen

Abfalle aus privaten Haushaltungen (Hausmdll) sind Abfélle, die in privaten

Haushalten im Rahmen der privaten Lebensflhrung anfallen, insbesondere in

Wohnungen und zugehdrigen Grundstiicks- oder Geb&udeteilen sowie in anderen

vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten

Wohnens.

Gewerbliche Siedlungsabfalle

Gewerbliche Siedlungsabfalle sind Abfalle aus anderen Herkunftsbereichen als

privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-

Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3379) in der jeweils geltenden

Fassung aufgefihrt sind, insbesondere

1. gewerbliche und industrielle Abfélle, die Abfallen aus privaten Haushalten
aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung &hnlich sind sowie

2. Abfélle aus privaten und 6ffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Abs. 3
genannten Abfalle.

Bioabfalle

Bioabfalle im Sinne dieser Satzung sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische

oder aus Pilzmaterial bestehende Garten- und Parkabfélle, Landschaftspflegeabfalle

sowie Nahrungs- und Kiichenabfélle (z.B. Gemuse-, Obst- und Blumenabfélle) in

haushaltsiblichen Mengen.

Keine Bioabfalle im Sinne dieser Satzung sind: Flissige Kichenabfalle, Fette,

Tierkdrperteile und tierische Erzeugnisse wie z.B. Wurst, Fleisch, Graten, Knochen

sowie Speisereste, die solche Bestandteile enthalten.

Sperrmdill

Sperrmill im Sinne dieser Satzung sind sperrige Abfélle, die in privaten

Haushaltungen anfallen und die wegen ihrer GréRe, ihres Gewichtes oder ihrer

Beschaffenheit auch nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in die nach dieser

Satzung bereitgestellten Abfallbehalter eingefillt werden kénnen oder das Entleeren

erschweren.

Kein Sperrmill im Sinne dieser Satzung sind: Gebaudebauteile wie Fensterrahmen,

Tdren, Badewannen, Baustellenabfalle u. &., ferner nicht Autoreifen, Mopeds und

Motorréader u.a,.

Bauschutt/Baustellenabfélle

1. Bauschutt ist mineralisches Abbruchmaterial von baulichen Anlagen, das nicht
das Geféahrdungspotenzial im Sinne des § 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG enthalt.

2. Baustellenabfalle sind Stoffe, die bei Bau-, Umbau- oder Ausbauarbeiten als
Baumaterial, Bauzubehér und als Verpackungsmaterial anfallen.

3. Erdaushub ist natlrlich gewachsenes oder bereits verwendetes Erd- oder
Felsmaterial.

Elektro- und Elektronikaltgerate

Elektro- und Elektronikgerate im Sinne dieser Satzung sind Gerate, die zu ihrem

ordnungsgemaBen Betrieb elektrische Stréme oder elektromagnetische Felder

bendtigen, sowie Gerate zur Erzeugung, Ubertragung und Messung solcher Stréme

und Felder, die far den Betrieb mit Wechselspannung von héchstens 1000 V oder

Gleichspannung von héchstens 1500 V ausgelegt sind. Hierunter fallen z. B.:

HaushaltsgroBgerate wie Kihlschranke, Waschmaschinen, Herde, Geschirrspliler;

Haushaltskleingerate wie Staubsauger, Toaster, Bulgeleisen, Rasierapparate;

Geréate der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Drucker,

Laptops, Faxgerate, Telefone; Gerate der Unterhaltungselektronik wie Fernseh- und
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Radiogerate,  HiFi-Anlagen;  Beleuchtungskoérper  wie  Leuchtstofflampen,
Entladunglampen; Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Sé&gen, Nahmaschinen,
Rasenmaher; Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgerdte wie elektrische
Eisenbahnen, Videospielkonsolen, Fahrrad- oder Laufcomputer; Medizinprodukte
wie Beatmungsgerate, Blutdruckmessgeréte; Uberwachungs- und
Kontrollinstrumente wie Rauchmelder, Thermostate; automatische Ausgabegeréate,
sowie Elektrogerate gemal des Elekiro- und Elektronikgerategesetz.

(9) Schadstoffhaltige Abfélle
Schadstoffhaltige Abfélle sind Abfalle, die umweltschadliche Stoffe enthalten,
insbesondere Lacke und Farben, Pflanzenschutz-, Schadlingsbekampfungs- und
Lésungsmittel, Quecksilber sowie Chemikalien.

(10) Alttextilien
Zu Alttextilien zahlen Kleidung, Gardinen/Stores, Bettwasche, Schlafsécke,
Bettdecken, Stoffreste und Schuhe.

(11) Leichtverpackungen (LVP)
Zu Leichtverpackungen zahlen alle Verkaufsverpackungen, Umverpackungen,
Getrénkeverpackungen, Einwegverpackungen etc.

(12) Uberlassung von Abfallen
Die Uberlassung von Abféllen, die in Abfallbehaltnisse einzubringen sind, wird mit
der Einbringung in die zur Verfligung stehenden Abfallbehéltnisse bewirkt. Sperrmdill
und Abfalle nach dem Elektro- und Elektronikgerategesetz gelten mit der Verladung
auf das jeweilige Entsorgungsfahrzeug als Uberlassen. Abfélle, die bei Anlagen zur
Abfallentsorgung geman Satzung angeliefert werden, gelten als Uberlassen, sobald
sie in  zuldssiger Weise auf das Gelande der entsprechenden
Abfallentsorgungsanlagen verbracht und durch einen Beauftragten angenommen
werden.

§ 4 Abfallberatung

Die Stadt, HEB und die Verbraucherzentrale NRW, Beratungsstelle Hagen, beraten durch
geeignete Fachkrafte umfassend Uber die Mdoglichkeiten der Abfallvermeidung, der
Abfallverwertung, der Wiederverwendung und Schadstoffentfrachtung sowie Uber die
Verwendung  umweltfreundlicher und  abfallarmer  Produktionsverfahren  sowie
umweltfreundlicher langlebiger Produkie und erteilen Ausklnfte zu geeigneten
Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungsanlagen.

§ 5 Abfallvermeidung/Abfallverwertung

(1) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstiicken oder in
offentlichen Einrichtungen der Stadt durchgefiihrt werden, die MaBgaben des § 2
Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) beachtet und insbesondere vorrangig
Gebrauchsguter verwendet werden, die sich durch Wiederverwendbarkeit
auszeichnen.

(2) Im Rahmen der Abfallvermeidung ist jeder gehalten, die Menge der zu entsorgenden
Abfalle so gering zu halten, wie es den Umstanden nach mdglich und zumutbar ist.

(3) Besitzer von Abféllen aus privaten Haushalten missen Abfalle zur Verwertung von
Abfallen zur Beseitigung an der Anfallstelle getrennt halten und einer gesonderten
Erfassung zufihren. Insbesondere muissen Einwegflaschen und andere
Verkaufsverpackungen aus Glas (nach Farben sortiert) und nicht verunreinigtes
Papier (Zeitungen und Zeitschriften), Papier und Kartonagen den o6ffentlich
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aufgestellten Depotcontainern oder sonstigen von der Stadt angebotenen
Verwertungswegen zugeflhrt werden.

§ 6 Ausschlusse von der Entsorgung, Sammlung und Beférderung

(1) Von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind

1. Abfélle, fir die nach § 2 Abs. 2 KrtWG das Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht gilt,

2. die in Anlage 1 nicht aufgefUhrten Abfalle, es sei denn, dass sie in privaten
Haushaltungen in kleinen Mengen anfallen und bei den stadtischen
Sammelstellen angenommen werden,

3. Abfélle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit
Dritten oder privaten Entsorgungstragern Pflichten zur Entsorgung nach den
§§ 16, 17 oder 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (vor KrWG) von der
Stadt Hagen Ubertragen worden sind und die Ubertragung nach § 72 Abs. 1
KrWG fort gilt,

4. Abfélle, fur die Rucknahmepflichten durch Rechtsverordnung nach § 25 KrWG
eingefuhrt sind, soweit entsprechende Ricknahmeeinrichtungen tatséchlich
zur Verfigung stehen und die Stadt nicht durch Erfassung als ihr Gbertragene
Aufgabe bei der Riicknahme mitwirkt,

5. Abfélle, die in Wahrung der Produktverantwortung nach § 26 KrWG freiwillig
zurickgenommen werden, sofern ein Freistellungsbescheid geman § 26 Abs.
3 oder Abs. 6 KrWG vorliegt,

6. Abfélle, die durch gemeinnltzige Sammlungen einer ordnungsgemaien und
schadlosen Verwertung zugeflhrt werden,

7. Abfélle, die durch gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemaBen und
schadlosen Verwertung zugeflhrt werden, soweit nicht Uberwiegende
6ffentliche Interessen nach MaBBgabe von § 17 Abs. 3 KrWG entgegenstehen.

(2) Daruber hinaus kann die Stadt im Einzelfall mit Zustimmung der Bezirksregierung
Arnsberg Abfalle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten
Haushaltungen, die nach Art und Menge der Beschaffenheit nicht mit den in privaten
Haushaltungen anfallenden Abféllen beseitigt werden kdnnen oder bei denen die
Sicherheit der umweltvertraglichen Beseitigung im  Einklang mit der
Abfallwirtschaftsplanung des Landes durch einen anderen Entsorgungstrager oder
Dritten gewahrleistet ist, ganz oder teilweise von der Entsorgung ausschlieBen. Die
Stadt kann Besitzer solcher Abfalle verpflichten, die Abfélle bis zur Entscheidung so
zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeintrachtigt wird.

(3) Soweit Abfalle ganz oder teilweise von der Entsorgung durch die Stadt
ausgeschlossen sind, ist der Besitzer dieser Abfalle unter Beachtung der
Zielhierarchie des KrWG und sonstiger gesetzlicher Bestimmungen zur
Abfallentsorgung in einer zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung verpflichtet. Die
Entsorgung dieser Abfalle ist der Stadt auf Verlangen nachzuweisen.

(4) Vom Einsammeln und Beférdern ausgeschlossene Abfalle sind diejenigen, die nicht
in zugelassenen Behéltern und S&cken gesammelt werden dirfen, insbesondere
Erdaushub, Bauschutt und Steine. Diese sind den in der Anlage 1 zur Satzung
zugewiesenen Entsorgungsanlagen anzudienen.

§ 7 Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Eigentimer eines Grundstiicks hat im Rahmen dieser Satzung das Recht, sein
Grundstick an die offentliche Einrichtung der Abfallentsorgung anzuschlieBen

(Anschlussrecht). Den  Grundstlckseigentimern stehen  Erbbauberechtigte,
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Wohnungseigentiimer, Wohnungserbbauberechtigte, NieBBbraucher und sonstige zur
Nutzung des Grundstlcks dinglich Berechtigte gleich.

(2) Jeder Anschlussberechtigte und jeder sonstige Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Pachter)
im Stadtgebiet hat im Rahmen dieser Satzung das Recht, die von der Stadt zur
Verflgung gestellten Sammelbehélter und die sonstigen Anlagen und Einrichtungen
der Abfallentsorgung bestimmungsgeman zu benutzen (Benutzungsrecht).

(3) Soweit das Einsammeln und Beférdern von Abfallen durch die Stadt nach § 6 Abs. 4
ausgeschlossen ist, erstreckt sich das Anschluss- und Benutzungsrecht nur darauf,
die Abfélle einer von der Stadt zur Verfligung gestellten Abfallentsorgungsanlage
anzudienen.

§ 8 Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Eigentiimer eines Grundstiicks, auf dem Abfélle anfallen kénnen, unabhangig
davon, ob das Grundstick zu Wohnzwecken oder gewerblich genutzt wird, ist
verpflichtet, sein Grundstick im Rahmen dieser Satzung an die O6&ffentliche
Einrichtung der Abfallentsorgung anzuschlieBen (Anschlusszwang).

(2) Jeder Anschlussberechtigte und jeder sonstige Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Pachter)
im Stadtgebiet ist verpflichtet, die bei ihm anfallenden Abfélle der 6&ffentlichen
Einrichtung zur Abfallentsorgung zu Uberlassen. Dies gilt auch fir die Erzeuger oder
Besitzer von Abféllen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen
(Benutzungszwang). Soweit Abfalle zur Beseitigung vom Einsammeln und Beférdern
geman § 6 Abs. 4 ausgeschlossen sind, sind sie einer von der Stadt zur Verfligung
gestellten Abfallentsorgungsanlage anzudienen.

(3) Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabféllen, die nicht verwertet
werden, haben diese dem zustandigen 6&ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager nach
MaBgabe des § 17 Abs. 1 Satz 2 KrtWG zu Uberlassen.

(4) Gewerbe- oder Industriebetriebe haben nach § 7 der Gewerbeabfallverordnung fir
gewerbliche Siedlungsabfalle mindestens einen Pflicht-Restabfallbehalter zu
benutzen. Die Zuteilung des Behaltervolumens fir den Pflicht-Restabfallbehalter
erfolgt auf der Grundlage des § 12 Abs. 5 dieser Satzung.

(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch fir Grundstlicke, die
anderweitig, z. B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen
zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstiicke). Die
Nutzung eines gemeinsamen Abfallbehalters durch die privaten Haushaltungen und
die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfallen ist auf Antrag mdglich.

(6) Die Stadt ist berechtigt, den Anschluss- und Benutzungszwang im Wege des
Verwaltungszwangs durchzusetzen.

§ 9 Ausnahmen und Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Vom Anschluss- und Benutzungszwang befreit ist:

1. wer nachweist, dass er Abfalle zur Verwertung selbst auf dem eigenen an die
stadtische  Abfallentsorgungseinrichtung  angeschlossenen  Grundstiick
ordnungsgeman und schadlos verwertet (Eigenverwertung). Die Befreiung gilt
nicht fir Abfalle zur Beseitigung,

2. wer nachweist, dass Abfélle zur Beseitigung in einer daflr zugelassenen
Abfallentsorgungsanlage oder in sonstiger das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeintrachtigender Weise beseitigt werden und der Anschluss an die
offentliche Einrichtung der Abfallentsorgung der Stadt sowie deren Benutzung

6



unter der Berlcksichtigung des Wohls der Allgemeinheit fir den Pflichtigen zu
einer unzumutbaren Harte fihren wirde,

3. wer als Erzeuger oder Besitzer von Abfallen aus anderen Herkunftsbereichen
nachweist, dass er Abfalle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt
(Eigenbeseitigung) und iiberwiegende &ffentliche Interessen eine Uberlassung
nicht erfordern,

4. wer nachweist, dass das Grundstlck ununterbrochen mindestens drei Monate
nicht bewohnt oder in sonstiger Weise genutzt wird und auf dem Grundstiick
keine Abfalle anfallen.

(2) Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang sind schriftlich bei der Stadt zu
beantragen. Der Beginn der Befreiung richtet sich nach der geltenden
Gebuhrensatzung.

(3) Die Befreiungen werden unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs schriftlich erteilt
und kdnnen mit Bedingungen verbunden sowie befristet werden.

§ 10 Benutzung der 6ffentlichen Einrichtung

(1) Die Benutzung der o6ffentlichen Einrichtung zur Abfallentsorgung beginnt mit der
Aufstellung bzw. der Entgegennahme der gemaB dieser Satzung zur Verfligung
gestellten Abfallbehalter, im Falle des Ausschlusses vom Einsammeln und Beférdern
mit der in zuldssiger Weise bewirkten Bereitstellung der Abfélle bei der betreffenden
Abfallentsorgungsanlage.

(2) Jeder Abfallbesitzer hat die bei ihm anfallenden und dem Anschluss- und
Benutzungszwang unterliegenden Abfélle zur Verwertung bereits an der Anfallstelle
von Abféllen zur Beseitigung getrennt zu halten. Sie sind in die dafiir vorgesehenen
Behaltnisse einzubringen, so dass diese den dafur vorgesehenen Entsorgungswegen
gesondert zugefihrt werden kénnen.

(3) Unbefugten ist es nicht gestattet, Abfélle zu durchsuchen oder wegzunehmen. Die
Durchsuchung der Abfélle sowie deren Behandlung vor Ort ist darlber hinaus
jedermann untersagt, soweit sie mit Gefahren flir Leben oder Gesundheit verbunden
ist oder die Abfallbehélter beschadigt werden kénnen.

§ 11 Abfallbehalter
(1) Die Stadt/HEB bestimmt nach MaBgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl,
Zweck und GréBe der Abfallbehalter, deren Standplatz auf dem Grundstiick sowie die
Haufigkeit und den Zeitpunkt der Leerung.
(2) Fur das Einsammeln von Abfallen sind folgende Abfallbehélter zugelassen:
1. Restabfallbehélter eines Rollbehéltersystems mit einer GréBe von 60, 80, 120,
240, 770 und 1100 I. Sie dienen der Entsorgung von Restabfallen.
2. Altpapierbehalter eines Rollbehaltersystems in einer Gré3e von 120, 240 und
1100 I,
3. Restabfall-, Glas-, DSD- sowie Altpapierbehalter eines Vollunterflursystems in
einer GréBe von 1000, 2000, 3000, 4000 und 5000 |,
4. Restabfall-, Glas-, DSD- sowie Altpapierbehélter eines Halbunterflursystems
in einer GréBe von 2700 |,
Depotcontainer fir nicht verunreinigte/s Altpapier, Pappe und Kartonagen,
Depotcontainer fir Altglas nach Farben sortiert,
Depotcontainer fur Altkleider und Schuhe,
Gelbe Sacke, Rollbehaltersystem in einer GréBe von 1100 |,
Pilotgebietbehalter,

®© N o O
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9. offentliche Papierkorbe.
Far vorlbergehend zusatzlich anfallende Restabfalle kdbnnen amtlich zugelassene
Abfallsacke (grau) zu je 70 | genutzt werden.

(3) Abfallbehalter und -sécke werden ausschlieBlich von HEB zur Verfigung gestellt. Die
Abfallbehalter stehen im Eigentum von HEB und werden von ihr unterhalten.

(4) Sofern die Nutzung der in Abs. 2 genannten GeféaBe fir die Abfuhr von Abféllen aus
anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten nicht zweckmaBig ist, kann die
HEB GmbH auf Antrag ein gréBeres Gefal3 bereitstellen und gegen gesondertes
Entgelt entleeren.

§ 12 Anzahl und Gr6Be der Behalter

(1) FUr Abfalle aus privaten Haushaltungen richtet sich das erforderliche
Behaltervolumen fir Restmill nach der Zahl der im Hauptwohnsitz gemeldeten
Bewohner des Grundstiicks. RegelmaBig sollen 20 | Behaltervolumen je Person und
Woche zur Verfligung stehen.

(2) Auf Antrag kann die Stadt/HEB dem Anschlusspflichtigen genehmigen, das
vorzuhaltende GefaBvolumen pro Person und Woche auf bis zu 15 | zu reduzieren,
wenn der Anschlusspflichtige sich schriftlich verpflichtet,

1. das bei ihm anfallende Altglas ausnahmslos Uber die dafir bereitstehenden
Depotcontainer und das Altpapier ausnahmslos Uber die
Altpapierdepotcontainern oder den bereitgestellten Altpapierbehélter zu
entsorgen und

2. alle weiteren von der Stadt/HEB angebotenen oder mit der Stadt
abgestimmten Verwertungsmaéglichkeiten (z. B. Altkleidersammlungen, Gelbe
Sé&cke) zu nutzen und sonstige Wege der Abfallvermeidung und -verwertung
auszuschdépfen.

(3) Auf Antrag kann die Stadt dem Anschlusspflichtigen genehmigen, das vorzuhaltende
GefaBvolumen pro Person und Woche auf bis zu 10 | zu reduzieren, wenn der
Anschlusspflichtige sich Gber Abs. 2 hinaus schriftlich verpflichtet, alle auf seinem
Grundstilick oder sonst bei ihm anfallenden kompostierbaren Stoffe ausnahmslos auf
seinem Grundstlick zu kompostieren.

(4) Eine Reduzierung des Behaltervolumens auf Antrag ist frihestens nach Ablauf von
drei vollen Kalendermonaten nach An- bzw. Ummeldung des GefaBes mdglich.

(5) Fur die Abfuhr von gewerblichen Siedlungsabfallen wird der Behalterbedarf fur
Abfalle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwerten ermittelt.
Je Einwohnergleichwert wird ein Behaltervolumen von 15 | zur Verfligung gestellt.
Abweichend kann auf Antrag bei durch den Abfallerzeuger/Abfallbesitzer
nachgewiesener Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmaoglichkeiten, ein
geringeres Mindestbehaltervolumen zugelassen werden. Die Stadt legt aufgrund der
vorgelegten Nachweise und gegebenenfalls eigenen Ermittlungen/Erkenntnissen das
zur  Gewahrleistung  einer  ordnungsgeméaBen  Entsorgung  erforderliche
Behaltervolumen fest.



Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt:

T je Platz/ Einwohner-
Unternehmen/Institution Beschaftigten/ | gleichwert
Bett
1 | Krankenhauser, Kliniken u. a. Einrichtungen je Platz 1
2 | Verwaltungen, Geldinstitute, Verbande, Je 3 1
Krankenkassen, Versicherungen, selbststandig | Beschaftigten
Tatige der freien Berufe, selbststéandige
Handels-, Industrie- und Versicherungsvertreter
3 | Speisewirtschaften, Imbissstuben je Beschéftigten 4
4 | Gaststattenbetriebe, die nur als je Beschéftigten 2
Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen
und Cafés
5 | Schulen, Kindergarten Je 10 Schuler/ 1
Kinder
6 | Beherbergungsbetriebe je Bett 0,25
7 | Lebensmitteleinzel- u. GroBhandel je Beschéftigten 2
8 | sonstiger Einzel- und GroBhandel je Beschéftigten 0,5
9 | Industrie, Handwerk und Ubrige Gewerbe je Beschéftigten 0,5
10 | bebaute, nicht standig bewohnte Grundstlicke, je  Grundstiick/ 2
z. B. Wochenendhauser, Schreber-, Parzelle
Kleingartenanlagen, Campingpléatze, u. &.

Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen
Einwohnergleichwert aufgerundet.

Beschéftigte sind alle in einem Betrieb Téatigen (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer,
mithelfende Familienangehdrige, Auszubildende) einschlieBlich Zeitarbeitskraften.
Beschaftigte, die weniger als die Halfte der branchenlblichen Arbeitszeit beschaftigt
sind, werden bei der Veranlagung zu einem Viertel bertcksichtigt.

Fur Schwimmbé&der, Friedhéfe sowie Vereins- und Blrgerhduser, Schutzenheime u.
a. Einrichtungen ohne standige Bewirtschaftungen werden Einwohnergleichwerte
festgesetzt, die sich an der tatsachlichen Nutzung der Einrichtung ausrichten. Analog
wird in Féllen, in denen Satz 1 keine Regelung enthalt, verfahren.

Auf Grundstlicken, auf denen Abfélle aus privaten Haushaltungen und Abfalle aus
anderen Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmdillgefan
gesammelt werden kdnnen, wird das sich aus diesem Absatz erforderliche
berechnete Behaltervolumen zu dem nach diesem Paragraphen zur Verfigung zu
stellenden Behéltervolumen hinzugerechnet.

Reicht das bereitgestellte Behaltervolumen wiederholt nicht aus, so hat der
Grundstlckseigentimer die Aufstellung eines gréBeren und ausreichenden
Behaltervolumens zu dulden.




§ 13 Abfallgemeinschaft

(1) Fir mehrere Grundstiicke, die in einem engen raumlichen Bereich liegen, kdnnen
von der Stadt/HEB ausnahmsweise, auf gemeinsamen schriftlichen Antrag, ein oder
mehrere Abfallbehalter zur gemeinsamen Benutzung zur Verflgung gestellt werden.
Dies qilt nur far Grundsticke, auf denen ausschlieBlich Abfélle aus privaten
Haushaltungen anfallen.

Dem Genehmigungsantrag sind beizuftgen:

1. eine schriftiche Erklarung der Dbeteiligten Anschlusspflichtigen mit
Anschriftenliste, aus der sich die Absicht, eine Abfallgemeinschaft zu bilden,
ergibt,

2. eine schriftliche Erklarung eines der Beteiligten, mit der er sich verpflichtet,

a) fir die Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung durch die
Abfallgemeinschaft zu sorgen und

b) flr die von der Abfallgemeinschaft gehaltenen Restabfalloehalter als
alleiniger Gebuhrenschuldner nach der Gebihrensatzung fir die
Abfallentsorgung in der Stadt Hagen zu haften.

(2) Sind die Voraussetzungen fir die Bildung einer Abfallgemeinschaft nachtréaglich
entfallen oder kommen die an der Abfallgemeinschaft Beteiligten ihren
Verpflichtungen geman Abs. 1 Ziffer 2 nicht nach, so wird die Abfallgemeinschaft
aufgeldst.

(3) Bei entsprechenden baurechtlichen Vorgaben kann die Stadt/HEB ihrerseits die
Aufstellung eines oder mehrerer Abfallbehdlter zur gemeinsamen Benutzung am
dafir vorgesehenen Standplatz verlangen.

§ 14 Zweckbestimmung und Benutzung der Abfallbehalter

(1) Die von der Stadt/HEB einzusammelnden Abfélle sind in die jeweiligen Abfallbehalter
entsprechend deren Zweckbestimmung einzufillen. Hierfir werden Behélter far
Restmill und Altpapier zur Verfliigung gestellt.

(2) Soweit die Stadt/HEB Sammelcontainer oder sonstige Behalter zur Sammlung von
Abfallen im StraBenraum aufstellt oder zur Verfligung stellt, dirfen in diese
ausschlieBlich die jeweils hierfir zugelassenen Abfélle, z. B. Glas, nicht verschmutzte
Kartonagen, Papier und Pappe eingebracht werden. Derartige Abfélle dirfen nicht in
die Tonne fir Restmull auf den Grundstlicken eingebracht werden.

(3) Abfallbehalter sind schonend zu behandeln und sauber zu halten; sie darfen nur
zweckentsprechend verwendet und nur soweit geflllt werden, dass sich ihre
Deckel/Schittschwingen ohne Krafteinwirkung schlieBen lassen. Brennende,
glihende oder heiBe Abfélle dirfen in Abfallbehalter nicht eingefillt werden. Spitze
oder scharfkantige Gegenstdnde mussen in Restabfallbehalter so eingefillt werden,
dass das Abholpersonal sich nicht verletzen kann. Die geflllten Abfallbehalter dirfen
ihr zulassiges Gesamtgewicht nicht (iberschreiten. Eine Uberschreitung des
zulassigen Gesamtgewichts sowie die Bereitstellung Uberflllter oder falsch gefillter
Behélter entbindet die Stadt/HEB von ihrer Verpflichtung zur Einsammlung der im
Behalter befindlichen Abfélle.

(4) Sperrige Abfélle und Gegenstande, die die Abfallbehélter, Sammelfahrzeuge oder
Abfallentsorgungsanlagen mehr als unvermeidbar zu beschadigen geeignet sind,
ferner Eis, Schnee und FlUssigkeiten, die zu ungewdhnlichen Verschmutzungen
fihren kénnen, dirfen nicht in Abfallbehalter eingefillt werden.
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(5) Folgende Nutzung der Behélter ist auBBerdem unzulassig:

1. eine Entgegennahme Uberlassungspflichtiger Abfélle vom Grundstick des
Abfallerzeugers durch nichtlibernahmeberechtigte Dritte unter Zuhilfenahme
der Abfallbehalter,

2. eine Nutzung der Abfallbehalter, die zu einer unzuldssigen Inanspruchnahme
des o6ffentlichen StraBenraums fuhrt,

3. eine Verdichtung, Verpressung bzw. das Einschlammen und/oder
Einstampfen von Abféllen in den Abfallbehaltern auch unter Zuhilfenahme
jedweder technischer Hilfsmittel,

4. das Verbrennen von Abfallen in den Abfallbehéaltern,

5. alle Handlungen, die bewirken, dass die Zuganglichkeit zu den Behéltern
erschwert oder unterbunden wird und die nicht nach dieser Satzung
zugelassen sind, insbesondere die Verwendung von Behalterschleusen oder
das WegschlieBen von Behaltern,

6. alle sonstigen Handlungen, die geeignet sind, zu einer Beschadigung oder
einem vorzeitigen Verschlei3 der Abfallbehalter zu fihren.

(6) Die Haftung fir Schaden, die HEB durch unsachgeméBe Behandlung von
Abfallbehaltern oder durch Einbringen nicht zugelassener Stoffe und Gegensténde in
Abfallbehélter an den Sammelfahrzeugen oder den Anlagen zur Abfallentsorgung
entstehen, richtet sich nach den hierfiir geltenden rechtlichen Bestimmungen.

(7) Verkehrssicherungspflichtig fir die von HEB zur Verfigung gestellten Abfalloehélter
ist der Grundstiickseigentiimer. Dazu gehért auch das Uberpriifen der Standfestigkeit
oder Sicherung gegen Wegrollen.

(8) Die Einfullzeiten der Depotcontainer sind montags bis freitags von 7 bis 19:00 Uhr
und samstags von 7 bis 15:00 Uhr. Sie finden sich an den Depotcontainern und sind
zwingend einzuhalten.

(9) Die Restmiullabfallsicke missen am Abholtag fest zugebunden am Rande des
Gehweges vor dem Grundstick bereitgestellt werden. Sie missen unbeschéadigt
sein, dirfen nicht mehr als 15 kg wiegen und missen von Hand verladen werden
kénnen. Spitze oder scharfkantige Gegenstande diirfen nicht eingefillt werden.

(10) In die an o&ffentlichen StraBen oder in 6ffentlichen Anlagen befindlichen Papierkérbe

darf Restabfall, der aus Haushaltungen, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieben
oder bei freiberuflich Tatigen stammt, nicht eingefillt werden.

§ 15 Bereitstellen von Abfallbehaltern und gelben Séacken fir Leichtstoffverpackungen
(1) Restabfall- und Altpapierbehalter sind auBerhalb der Abfuhrzeiten auf dem
Grundstlck des Anschlusspflichtigen aufzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass

das StraBen- und Ortsbild nicht verunstaltet wird.

(2) Der Anschlusspflichtige hat die erforderlichen MaBnahmen zu treffen, um die
Abfallentsorgung ohne Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust zu sichern. Die
Restabfall- und Altpapierbehalter in einer GréBe bis einschlieBlich 240 | sowie die
Sécke fur den Restabfall sind am Tage der Abfuhr bis 6:00 Uhr im geschlossenen
Zustand zur Entleerung am Rand des Gehwegs vor dem Grundstlck bereitzustellen.
Soweit ein solcher nicht vorhanden ist, soll die Bereitstellung am &uBeren
StraBenrand vor dem angeschlossenen Grundstick erfolgen. Sofern ein
abweichender Aufstellungsort gemaB Abs. 3 bestimmt worden ist, erfolgt die
Bereitstellung dort. Die Bereitstellung hat immer so zu geschehen, dass Fahrzeuge
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und FuBgangerverkehr nicht behindert oder gefahrdet werden kdénnen und die
Entleerung/Abholung ohne Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust mdéglich ist.

Die gefillten Restabfall- und Altpapierbehalter eines Vollunterflur- und
Halbunterflursystems werden von HEB am Standplatz geleert. Der Standplatz von
Vollunterflur- und Halbunterflursystemen ist zu den Abfuhrzeiten so zuganglich zu
halten, dass die Abholung der Abfélle nicht be- oder verhindert wird. Im Ubrigen ist
den Anweisungen der HEB Folge zu leisten.

(8) Sofern das Grundstiick fir das far die Abfallentsorgung dieses Grundstlcks
bestimmte Fahrzeug nicht problemlos erreichbar ist, kann die Stadt den
Aufstellungsort der Abfallbehédlter und/oder Sacke bestimmen. Nach der Entleerung
sind die Abfallbehalter unverzlglich wieder zum Grundstlck zurtickzuholen.

(4) Gelbe Séacke fur Leichtstoffverpackungen sind auBerhalb der Abfuhrzeiten auf dem
Grundstiick des Anschlusspflichtigen gesichert aufzubewahren, z. B. im Gebaude,
oder in einem geschlossenen Behaltnis. Sie durfen erst am Tag der Abfuhr am
StraBenrand vor dem Grundstiick zur Einsammlung bereitgestellt werden. Dies hat
bis spatestens 6.00 Uhr zu erfolgen. Abs. 3 gilt analog.

(5) Fur die Altpapierentsorgung werden Altpapierbehélter auf Antrag der
Grundstickseigentiimer von HEB zur Verfligung gestellt.

§ 16 Bereitstellen von Abfallbehéltern im Vollservice

(1) Die geflllten Restabfalloehalter in einer GréBe ab 770 | und die geflllten
Altpapierbehalter in einer GréBe von 1100 | werden von HEB vom Standplatz auf
dem Grundstick des Anschlusspflichtigen abgeholt, zur Entleerung an die StraBe
gebracht und nach der Entleerung wieder zurlickgestellt. Dies erfolgt auf schriftlichen
Antrag auch fur Restabfallbehdlter von 60, 80, 120 und 240 | sowie fUr
Altpapierbehélter von 120 und 240 | gegen besondere Gebulhr. Die GebUhrenhdhe ist
unter anderem abhangig von der Lange des Transporiweges sowie von weiteren
Standplatzfaktoren.

(2) In den Fallen, in denen die Restabfall- und Altpapierbehalter von ihrem Standplatz
abgeholt werden sollen, sind die Behélter nach Anhoérung des Anschlusspflichtigen
entsprechend den Anordnungen des HEB vom Anschlusspflichtigen so aufzustellen,
dass sie ohne Schwierigkeiten und UberméBigen Zeitaufwand abgeholt werden
kénnen.

§ 17 Standplatze flr Abfallbehalter

(1) Anschlusspflichtige haben dafir zu sorgen, dass die Abfallbehdlter allen
Hausbewohnern und sonstigen Nutzern des angeschlossenen Grundstlicks
verkehrssicher zugéanglich sind, sauber gehalten werden und ordnungsgeman
genutzt werden kdnnen.

(2) Jeder nach § 8 zum Anschluss Verpflichtete hat den auf dem angeschlossenen
Grundstick einzurichtenden Standplatz fir Abfallbehélter zu nutzen. Entsprechendes
gilt fur Abfallbehalter zur gemeinsamen Nutzung fir mehrere Grundsticke
entsprechend dem gemeinsamen schriftlichen Antrag bzw. den baurechtlichen
Vorgaben.

§ 18 Standplatze und Transportwege flir Abfallbehalter mit Vollservice
(1) Standplatze und Transportwege auf dem Grundstick missen sich in
verkehrssicherem Zustand befinden, ausreichend beleuchtet und sollen frei von

Hindernissen sein. Behalter sollen so stehen, dass sie flir den Abtransport nicht
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angehoben werden muassen. Fir den Transport und das Positionieren der
Abfallbehélter muss ausreichend Platz vorhanden sein. Schnee und Glatte missen
rechtzeitig vor der nachsten Leerung beseitigt werden. Oberflachenwasser darf sich
nicht ansammeln. Die Stellplatze sind grundsétzlich in geringster Entfernung zum
nachstmdglichen Standort des Sammelfahrzeugs anzulegen. Die Transportwege
sollen in der Regel eine Lédnge von 15 m nicht lberschreiten. Die maximale Lénge
betragt 50 m. Bei erschwerten Transportbedingungen (insbesondere bei Gefalle,
Steigung, Stufen, schlechter Wegstrecke) entscheidet HEB im Einzelfall, ob der
Behaltervollservice angeboten werden kann.
(2) Naheres zu den Standplatzvoraussetzungen und Transportwegen regelt Anlage 2.

§ 19 Haufigkeit und Zeit der Leerung der Restabfall- und Altpapierbehalter

(1) Das Stadtgebiet wird fir die Entsorgung der Restabfallbehalter und der
Altpapierbehélter in Bezirke eingeteilt. Die Tage der Abfuhr sowie notwendig
werdende Anderungen der regelméaBigen Abfuhr (z. B. wenn der regelméaBige
Abfuhrtag auf einen gesetzlichen Feiertag féllt) werden von HEB bestimmt und von
der Stadt rechtzeitig 6ffentlich bekannt gemacht.

(2) Im Rahmen der Sammlung der Restabfélle werden Restabfalloehédlter und -sacke
gemaB § 11 wodchentlich oder 14-taglich werktags in der Zeit von 6 bis 22:00 Uhr
entleert bzw. abgeholt. Die Altpapierbehalter werden einmal im Monat geleert.
Altpapierbehélter der GréBe 1100 | kénnen auch in einem klrzeren, jedoch maximal
wdchentlichen Leerungsrhythmus geleert werden. Nahere Festlegungen trifft HEB im
Rahmen der Tourenplanung. Dies erfolgt aus betrieblichen, wirtschaftlichen und/oder
logistischen Griinden. Anderungen werden durch die Stadt rechtzeitig 6ffentlich
bekannt gegeben.

(3) Dartuber hinaus kann HEB einen anderen Leerungsrhythmus bestimmen. Die
Betroffenen werden in diesem Fall entsprechend informiert.

(4) Auf Anforderung werden Restabfallbehalter ab der GréBe 240 | zusétzlich geleert
(Sonderleerung) oder Restabfalloehalter der GréBen 240, 770 und 1100 | zusatzlich
zur Verflgung gestellt (Sondergestellung) und nach Vereinbarung entleert oder
ausgewechselt.

(5) Die Restabfallbehalter der GréBen 60-240 |, die 14-taglich geleert werden, werden
durch besondere Deckel gekennzeichnet.

(6) Kénnen die Behalter aus einem von HEB nicht zu vertretenden Grund nicht abgeholt
werden, insbesondere infolge héherer Gewalt, Eis und Schnee, oder durch
verwehrten Zugang durch parkende Fahrzeuge 0.4. so wird die Abfuhr grundséatzlich
erst am nachsten planméaBigen Termin nachgeholt. Sofern eine Abfuhr vorher
notwendig wird, erfolgt sie gegen Erhebung eines Nachleerungsentgeltes.

§ 20 Griinabfille — Kilichen- und Kantinenabfille

(1) Grinabfélle kbnnen an der Kompostierungsanlage Donnerkuhle bzw. an mehreren
Sammelterminen in verschiedenen Stadtteilen und an den in Anlage 1 entsprechend
ausgewiesenen Wertstoffhéfen abgegeben werden.

(2) Kichenabfélle aus Privathaushalten kénnen an den in Anlage 1 entsprechend
ausgewiesenen Wertstoffhéfen entsorgt werden.

(3) Die Stadt/HEB kann zur Erfassung von Abféllen zur Verwertung aus privaten
Haushaltungen Sonderaktionen durchfihren. Private Haushaltungen kénnen in den
Frihjahrs- und Herbstmonaten Griin-, Strauch- und Baumschnitt einer gesonderten
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Erfassung zufihren. Entsprechendes gilt fir die Erfassung von Weihnachtsbaumen.
Das Nahere wird durch die Stadt /HEB bekannt gegeben.

(4) Grin- und Strauchschnitt mit einer maximalen Starke von 10 cm Durchmesser aus
privaten Haushaltungen wird nach vorheriger Anmeldung gegen ein Entgelt abgeholt.
Die Abfélle werden anschlieBend einer stofflichen Verwertung zugefihrt. Aufgrund
besonderer Vereinbarung wird der Griin- und Strauchschnitt auch vor Ort gehéckselt
und das gehéackselte Material verbleibt dann im Eigentum des Bestellers auf dessen
Grundstlck. Es darf nicht in Abfallbehélter eingeflllt werden. Der Besteller oder ein
von ihm Beauftragter muss zugegen sein und das Entgelt vor Beginn des
Hackselvorgangs entrichten.

§ 21 Sperrmull

(1) Die Stadt/HEB entsorgt Sperrmill im Sinne von § 3 Abs. 6 nach terminlicher
Vereinbarung.

(2) Sperrmdll ist am Abholtag rechtzeitig auf ebener Erde auf dem Grundstiick an einem
fir das Sammelfahrzeug leicht erreichbaren Standplatz bereitzustellen. Falls dies
nicht mdéglich ist, ist der Sperrmill auf dem Gehweg der 6ffentlichen StraBe vor dem
Grundstlck in nicht verkehrsbehindernder Weise bereitzustellen. Auf besondere
Bestellung und gegen gesondertes Entgelt wird das Sperrgut von den Bediensteten
am Tage der Abholung aus dem Haus bzw. vom Grundstlick geholt. Der Besteller
oder ein von ihm Beauftragter muss bei der Abholung zugegen sein.

(3) Ein Auseinandernehmen bzw. Zerlegen des zur Abfuhr bereitgestellten Sperrmiills
sowie ein Hinzufigen von Sperrmill oder anderen Abfallen durch Dritte ist
unzuldssig.

(4) Sperrmill kann auch unmittelbar an der Millverbrennungsanlage angeliefert werden.
Naheres regelt die Benutzungsordnung.

(5) Fir Gegenstande, die nicht von Hand verladen werden kdnnen, besteht keine
Abfuhrpflicht. Der Auftraggeber darf bei der Verladung des Sperrguts nicht mithelfen.

§ 22 Schadstoffhaltige Abfalle

Schadstoffhaltige Abfalle aus privaten Haushaltungen sind bei den von der Stadt
eingerichteten Sammelstellen bzw. am Schadstoffmobil an vorgegebenen Standorten zu
festgelegten Terminen abzugeben. Die Annahme erfolgt kostenlos.

§ 23 Elektro- und Elektronikaltgerate

(1) Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeraten (Elektroaltgerate) aus privaten
Haushaltungen sind verpflichtet, diese einer vom restlichen Abfall getrennten
Erfassung zuzufihren.

(2) Endnutzer koénnen Elektroaltgerate sowohl beim Handel als auch an den
entsprechenden Wertstoffhdfen kostenlos abgeben.

(3) Bei der Abgabe von mehr als 10 ElektrogroBgeraten sind Anlieferungsort und
Anlieferungszeitpunkt mit der Annahmestelle abzustimmen.

(4) Gasentladungslampen (Leuchtstoffréhren) kénnen zusétzlich bei den von der Stadt
eingerichteten Sammelstellen fir schadstoffhaltige Abfalle (§ 22) im Rahmen der
Benutzungsordnung abgegeben werden; das gilt auch fur schadstoffhaltige
Energiesparlampen.

(5) ElektrogroB3- und -kleingerate aus privaten Haushaltungen werden nach vorheriger
Anmeldung beim HEB gegen ein (Transport-)Entgelt abgeholt.

14



(6) Gerate, die eine Gefahr fir die Gesundheit oder Sicherheit der Mitarbeiter der Stadt
oder des HEB oder eines Unterbeauftragten darstellen, kbnnen von der Annahme
und Abholung ausgeschlossen werden.

(7) § 21 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 24 Bauschutt/Baustellenabfalle/StraBenaufbruch

Die bei Bau-, Umbau- oder Reparaturarbeiten anfallenden Abfallarten sind am
Entstehungsort voneinander getrennt zu halten und den in der Anlage 1 zur Satzung
zugewiesenen Entsorgungsanlagen anzudienen.

§ 25 Abfallentsorgungsanlagen und -einrichtungen
Zur ordnungsgemafBen Abfallentsorgung stehen folgende Abfallentsorgungsanlagen und -
einrichtungen zur Verfligung:
1. Mllverbrennungsanlage Hagen, Am Pfannenofen 39, 58097 Hagen,
2. Sondermiillsammelstelle der MVA Hagen, Am Pfannenofen 39, 58097 Hagen,
3. Aufbereitungsanlage fir Bauschutt, StraBenaufbruch und Baustellenmischabfall der
Firma C. C. Reststoffaufbereitung GmbH & Co. KG, GuBstahlweg 33, 58099 Hagen,
4. Asphaltsplittwerk Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG, WeststraBe 116, 58089
Hagen,
5. Grunabfallkompostierungsanlage der WBH AG8R, Hohenlimburger StraBe 7, 58093
Hagen,
6. Wertstoffhof Hohenlimburg, ObernahmerstraBe 10, 58119 Hagen,
7. Deponie Dortmund-Nordost der EDG Dortmund, LisenbachstraBe 180, 44329
Dortmund,
8. Wertstoffhof an der MVA Hagen, Am Pfannenofen, 58097 Hagen.

§ 26 Anlieferung von Abfallen
Abfalle, die bei Abfallentsorgungsanlagen oder -einrichtungen angeliefert werden, sind zu
deklarieren und so zu Uberlassen, dass der Betriebsablauf in den Abfallentsorgungsanlagen
oder -einrichtungen nicht beeintrachtigt wird. Die Benutzung richtet sich im Ubrigen nach der
jeweiligen Benutzungsordnung.

§ 27 Anzeige- und Auskunftspflicht

(1) Jeder nach § 8 zum Anschluss Verpflichtete und jeder Abfallbesitzer hat der Stadt
den erstmaligen Anfall von Abféllen, deren Art und voraussichtliche Menge, die
Anzahl der Bewohner des Grundstlicks sowie jede diesbezligliche Verdnderung der
tatsachlichen Verhéltnisse unverziglich schriftlich mitzuteilen. An-, Ab- und
Ummeldungen kénnen auch per Telefax oder E-Mail Gbermittelt werden.

(2) Tritt ein Wechsel in der Person des Anschlusspflichtigen ein, so sind sowohl der
bisherige als auch der neue Anschlusspflichtige verpflichtet, die Stadt unverziiglich
schriftlich von dem Wechsel zu benachrichtigen.

(3) Absdtze 1 und 2 gelten entsprechend fir die Inhaber von Betrieben und
Einrichtungen, aus denen regelmaBig Abfdlle gesammelt bzw. bei
Abfallentsorgungsanlagen angeliefert werden.

(4) Soweit es zur Durchfihrung dieser Satzung erforderlich ist, muissen die
Anschlusspflichtigen sowie die Abfallbesitzer und -erzeuger die notwendigen
Auskunfte erteilen.
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§ 28 Betretungsrecht

Die Eigentimer und Besitzer von Grundstiicken, auf denen Uberlassungspflichtige Abfélle
anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Abfallbehéltern
auf ihren Grundstliicken sowie das Betreten der Grundstiicke zum Zweck des Einsammelns
und zur Uberwachung des Getrennthaltens und der Verwertung von Abféllen zu dulden. Die
Duldung bezieht sich neben den Mitarbeitern der Stadt auch auf das Betreten durch
Mitarbeiter des HEB.

§ 29 Unterbrechung des Betriebs der Abfallentsorgung

(1) Wird der Betrieb der Abfallentsorgung vortbergehend unterbrochen oder
eingeschrankt, beispielsweise bei  betrieblicher  Stérung, Streiks oder
betriebsnotwendigen Arbeiten, so werden die fraglichen MaBnahmen so bald wie
maoglich nachgeholt.

(2) Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfalle sind bei Stérungen im Sinne des Abs.
1, die langer als einen Tag dauern, von dem Anschlusspflichtigen wieder
zuriickzunehmen.  Abfallbehalter sind an ihren gewdhnlichen Standplatz
zurlckzustellen.

(3) Ist der Betrieb einer Abfallentsorgungsanlage oder -einrichtung gestért, so ist die
Stadt/HEB insoweit vorlibergehend nicht zur Annahme von Abféllen verpflichtet.

(4) In Fallen des Abs. 1 besteht kein Anspruch auf ErmaBigung von GeblUhren oder
Entgelten. Ein Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen.

§ 30 Gebiihren und Entgelte

Fir die Benutzung der stadtischen Einrichtung zur Abfallentsorgung werden Gebuhren und
Entgelte nach der Geblhrensatzung und der Entgeltordnung in der jeweils glltigen Fassung
erhoben.

§ 31 Anordnungen fiir den Einzelfall
Die Stadt kann zur Erflllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen
Anordnungen fir den Einzelfall erlassen.

§ 32 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 9 Abs. 5 LAbfG NRW handelt, wer vorsétzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 5 Abs. 1 bei Veranstaltungen, die auf Grundstticken oder in
6ffentlichen Einrichtungen der Stadt durchgeflihrt werden, nicht vorrangig
Gebrauchsguter verwendet, die sich durch Wiederverwendbarkeit gemaf der
MaBgaben des § 2 Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) auszeichnen,
ohne hierfir im Besitz einer Ausnahmegenehmigung zu sein,

2. entgegen den Vorschriften des § 5 Abs. 2 im Rahmen der Abfallvermeidung
die Menge der zu entsorgenden Abfélle nicht so gering héalt, wie es den
Umsténden nach méglich und zumutbar ist,

3. entgegen § 5 Abs. 3 Abfalle aus privaten Haushalten zur Verwertung nicht von
Abfallen zur Beseitigung an der Anfallstelle getrennt halt und einer
gesonderten Erfassung zuflhrt.

4. entgegen § 6 Abfalle, die von der Entsorgung insgesamt oder vom
Einsammeln und Transportieren ausgeschlossenen sind, entweder zur

Entsorgung oder zum Einsammeln und Transport Uberlasst,
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5. entgegen § 8 Abs. 1 und 2 sein Grundstiick, auf dem Abfélle anfallen kénnen,
nicht an die 6ffentliche Einrichtung zur Abfallentsorgung anschlie3t oder die
bei ihm anfallenden Abfélle nicht der stadtischen Einrichtung zur
Abfallentsorgung Uberlasst,

6. entgegen § 8 Abs. 2 Abfélle zur Beseitigung, die geman § 6 Abs. 4 vom

Einsammeln und Beférdern ausgeschlossen sind, nicht einer von der Stadt

zur Verfugung gestellten Abfallentsorgungsanlagen andient,

entgegen § 10 Abs. 3 Abfélle durchsucht oder wegnimmt,

8. entgegen § 14 Abs. 1 einzusammelnden Abfélle nicht in die jeweiligen
Abfallbehalter entsprechend deren Zweckbestimmung einfllt.

9. entgegen § 14 Abs. 3 Restabfall- oder Altpapierbehélter zur Abfuhr bereitstellt,
dessen/deren Deckel/Schittschwingen sich nicht vollstandig schlieBen
lasst/lassen oder dessen/deren  Schittschwinge sich  nicht ohne
Krafteinwirkung schlief3t,

10. entgegen § 14 Abs. 4 Eis und Schnee und Flissigkeiten, die zu
ungewdhnlichen Verschmutzungen fihren kénnen, in Abfallbehélter einfullt,

11. entgegen § 14 Abs. 4 sperrige Gegenstande oder solche einflllt, die die
Abfallbehélter, Sammelfahrzeuge oder Abfallentsorgungsanlagen mehr als
unvermeidbar beschadigen,

12. entgegen § 14 Abs. 5 Nr. 3 Abfélle in Abfallbehaltern verdichtet, verpresst
bzw. einschlammt oder einstampft,

13. entgegen § 14 Abs. 5 Nr. 4 Abfalle in Abfallbehaltern verbrennt

14. entgegen § 14 Abs. 5 Nr. 5 die Zuganglichkeit zu den Behéltern erschwert
oder unterbindet und Behalterschleusen benutzt oder Behalter wegschlief3t,

15. entgegen § 14 Abs. 8 die Depotcontainer auBBerhalb der dafir zugelassenen
Zeit befllt,

16. entgegen § 14 Abs. 10 in die an o&ffentlichen StraBen oder in 6ffentlichen
Anlagen befindlichen Papierkdrbe nicht zugelassene Abfalle wie Restmdll
einfullt,

17. entgegen § 15 Abs. 1 seinen Abfallbehalter auBBerhalb des Abfuhrtages auf
offentlichen  Verkehrsflachen und nicht auf dem Grundstick des
Anschlusspflichtigen abstellt,

18. entgegen § 15 Abs. 4 die gelben Sammelsacke fir Leichtstoffverpackungen
auBerhalb des Abfuhrtages nicht gesichert, z. B. im Gebaude oder in einem
geschlossenen Behaltnis aufbewahrt oder die Sacke auBerhalb der
Abfahrtszeit auf die StraBBe stellt,

19. entgegen § 21 Abs. 2 den SperrmUll vorzeitig auf éffentlicher Verkehrsflache
abstellt,

20. entgegen § 21 Abs. 3 den Sperrmull auseinander nimmt oder zerlegt oder
andere Abfalle hinzuftgt,

21. entgegen § 22 schadstoffhaltige Abfalle nicht bei der jeweiligen Sammelstelle
bzw. am Schadstoffmobil abgibt,

22.entgegen § 23 die dort genannten Abfélle nicht bei der jeweiligen
Sammelstelle abgibt,

23. entgegen § 27 seinen Anzeige- und Auskunftspflichten nicht nachkommt,

24. entgegen § 28 Beauftragten den Zutritt auf Grundstiicke oder in Betriebe nicht
gewahrt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 50.000 € geahndet werden.

N
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§ 33 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amitsblatt in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung Uber die Abfallwirtschaft der Stadt Hagen vom 18.Dezember 2003 in der
Fassung des V. Nachtrages vom 14.Dezember 2012 auBBer Kraft.
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Anlage 1 zur Satzung der Abfallwirtschaft der Stadt Hagen

Abfallschliisselnummer

nach Abfallverzeichnis- |Abfallbezeichnung Entsorgungsanlage gefa_l.hrl.
Abfille
Verordnung (AVV)
Abfille, die beim Aufsuchen, Ausbeuten
01 und Gewinnen sowie bei der physikalischen
und chemischen Behandlung
von Bodenschétzen entstehen
0105 Bohrschldmme und andere Bohrabfélle
010504 Schldmme und Abfalle aus Frischwasserbohrungen B
Abfille aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft,
02 Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, sowie der Herstellung
und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
02 01 Abfille aus der Herstellung von Grundstoffen
02 0101 Schldmme von Wasch- und Reinigungsvorgangen A
02 01 02 Abfalle aus tierischem Gewebe A
02 01 03 Abfalle aus pflanzlichem Gewebe A
02 01 04 Kunststoffabfdlle (ohne Verpackungen) A
02 01 07 Abfélle aus der Forstwirtschaft A
020110 Metallabféalle E
02 0199 Abfélle a. n. g. A
Abfalle aus der Zubereitung von Fleisch, Fisch und anderen
02 02 . L
Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
02 02 02 Abfalle aus tierischem Gewebe A
02 02 03 flir Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A
02 02 99 Abfélle a. n. g. A
Abfille aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst,
02 03 Gemiise, Getreide, Speisedlen, Kakao, Kaffee und Tabak;
Konservenherstellung
02 03 01 Schlamme aus Wasch-, Reinigungs-, Schél-, Zentrifugier- und A
Abtrennprozessen
02 03 02 Abfélle von Konservierungsstoffen A
02 03 03 Abfélle aus der Extraktion mit Lésemitteln A
02 03 04 flir Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A
02 03 99 Abfélle a. n. g. A
02 04 Abfélle aus der Zuckerherstellung
02 04 01 Ribenerde A
02 05 Abfélle aus der Milchverarbeitung
02 05 01 flir Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A
02 06 Abfille aus der Herstellung von SiiB- und Backwaren
02 06 01 flir Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A
02 06 02 Abfélle von Konservierungsstoffen A
02 07 Abfalle aus der Herstellung von alkoholischen und
alkoholfreien Getrdnken (ohne Kaffee, Tee und Kakao)
Abfélle aus der Wasche, Reinigung und mechanischen
02 07 01 : . A
Zerkleinerungen des Rohmaterials
02 07 02 Abfélle aus der Alkoholdestillation A
02 07 03 Abfélle aus der chemischen Behandlung A
02 07 04 flir Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A
03 Abfélle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von
Platten, Mébeln, Zellstoffen, Papier und Pappe
Abfélle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von
03 01 .
Platten und Mébeln
03 01 01 Rinden und Korkabfélle A
N Sagemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere,
030104 die gefahrliche Stoffe enthalten A X
0301 05 Sagemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere A
mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
03 01 99 Abfélle a. n. g. A
03 02 Abfille aus der Holzkonservierung
03 0201* halogenfreie organische Holzschutzmittel C X
03 02 02* chlororganische Holzschutzmittel C X
03 02 03* metallorganische Holzschutzmittel C X
03 02 04" anorganische Holzschutzmittel C X
03 02 05 andere Holzschutzmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten C X
Abfalle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff,
03 03 .
Papier, Karton und Pappe
03 03 01 Rinden- und Holzabfélle A
mechanisch abgetrennte Abfélle aus der Auflésung von Papier-
03 03 07 x
und Pappabfallen
030308 Abfalle aus dem Sortieren von Papier und Pappe fiir das A

Recycling




Anlage 1 zur Satzung der Abfallwirtschaft der Stadt Hagen

04 Abfélle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
04 01 Abfélle aus der Leder-, und Pelzindustrie
04 01 03* Entfettungsabfélle, I6semittelhaltig, ohne flissige Phase A X
040108 chromhaltige Abféille"aus gegerbtem Leder (Abschnitte, A
Schleifstaub, Falzspéne)
04 01 09 Abfélle aus der Zurichtung und dem Finish A
04 02 Abfille aus der Textilindustrie
0402 09 Abfélle aus Verbundmaterialien (impragnierte Textilien, A
Elastomer, Plastomer)
0402 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) A
0402 15 Abfélle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 A
02 14 fallen
Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter
040217 04 02 16 fallen A
04 02 21 Abfélle aus unbehandelten Textilfasern A
04 02 22 Abfélle aus verarbeiteten Textilfasern A
06 Abfélle aus anorganisch-chemischen Prozessen
06 01 Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
Anwendung (HZVA) von Séauren
06 01 01* Schwefelsdure und schweflige Saure C X
06 01 02* Salzsaure C X
06 01 03* Flusssdure C X
06 01 04* Phosphorsaure und phosphorige Saure C X
06 01 05* Salpetersdure und salpetrige Saure C X
06 01 06* andere Sauren C X
06 01 99 Abfalle a. n. g. C
06 02 Abfélle aus HZVA von Basen
06 02 03* Ammoniumhydroxid C X
06 02 99 Abfalle a.n.g. C
Abfalle aus HZVA von Salzen, Salzlésungen und
06 03 R
Metalloxiden
0603 14 feste Salze und Lésungen mit Ausnahme derjenigen, die unter c
060311 und 060313 fallen
06 05 Schlamme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
06 05 02* Sch_léirﬁme aus der betreibseigenen Abwasserbehandlung, die A .
geféhrliche Stoffe enthalten
06 05 03 Schlamme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit A
Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen
Abfille aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten
06 11
und Farbgebern
Reaktionsabfélle auf Kalziumbasis aus der
06 11 01 Titandioxidherstellung B
06 13 Abfille aus anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g.
0613 01* anorganisph_e Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und c .
andere Biozide
07 Abfélle aus organisch-chemischen Prozessen
07 01 Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien
07 01 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
0701 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A1/B2 X
Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
07 02 Anwendung (HZVA) von Kunststoffen, synthetischen
Gummi- und Kunstfasern
07 02 08* andere Reaktions- und Destillationsriickstande A X
07 02 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
07 02 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A1/B2 X
0702 13 Kunststoffabfélle A
Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
07 03 Anwendung (HZVA) von organischen Farbstoffen und
Pigmenten (auBer 06 11)
07 03 08* andere Reaktions- und Destillationsriickstande A X
07 03 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
07 03 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A1/B2 X
Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
07 04 Anwendung (HZVA) von organischen Pflanzenschutzmitteln
(auBer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (auBer 03
02) und anderen Bioziden
07 04 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
07 04 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
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Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und

0705 Anwendung (HZVA) von Pharmazeutika
07 05 08* andere Reaktions- und Destillationsriickstande A X
07 05 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
07 05 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A1/B2 X
07 0599 Abfélle a. n. g. A
Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
07 06 Anwendung (HZVA) von Fetten, Schmiermitteln, Seifen,
Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und
Kérperpflegemitteln
07 06 08* andere Reaktions- und Destillationsriickstande A X
07 06 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
07 06 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A1/B2 X
07 06 99 Abfélle a. n. g. A
Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
07 07 Anwendung (HZVA) von Feinchemikalien und Chemikalien
a.n.g.
07 07 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
07 07 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien B X
Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
08 Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke,
Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben
08 01 Abfélle aus HZVA von Farben und Lacken
080112 Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 A
01 11 fallen
0801 14 Farb- und Lackschldamme mit Ausnahme derjenigen, die unter A
08 01 13 fallen
080118 Abfélle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme A
derjenigen, die unter 08 01 17 fallen
08 01 20 wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit A
Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen
Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
08 02 Anwendung (HZVA) anderer Uberziige (einschlieBlich
keramische Werkstoffe)
08 02 01 Abfélle von Beschichtungspulver A
08 02 02 waBrige Schlamme, die keramische Werkstoffe enthalten B
0803 Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
Anwendung (HZVA) von Druckfarben
08 03 12* Druckfarbenabfille, die gefahrliche Stoffe enthalten A X
080313 Druckfarbenabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 A
12 fallen
08 03 14* Druckfarbenschlamme, die geféhrliche Stoffe enthalten A X
0803 15 Druckfarbenschlamme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 A
03 14 fallen
0803 17* Tonerabfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten A X
080318 ;;cl)lr;irabféille mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 A
08 04 Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen
(einschlieBlich wasserabweisendem Material)
08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel A .
oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfélle mit Ausnahme derjenigen, A
die unter 08 04 09 fallen
09 Abfille aus der fotografischen Industrie
09 01 Abfille aus der fotographischen Industrie
Filme und fotografische Papiere, die Silber oder
090107 Silberverbindungen enthalten A
Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine
09 01 08 ) . A
Silberverbindungen enthalten
090110 Einwegkameras ohne Batterien A
10 Abfiélle aus thermischen Prozessen
10 02 Abfille aus der Eisen- und Stahlindustrie
10 02 02 unverarbeitete Schlacke B
10 03 Abfille aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
10 03 02 Anodenschrott A
10 04 Abfille aus der thermischen Bleimetallurgie
10 04 01* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) B X
10 05 Abfélle aus der thermischen Zinkmetallurgie
10 05 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) B
10 06 Abfille aus der thermischen Kupfermetallurgie
10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) B
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10 09 Abfélle vom GieBen von Eisen und Stahl
1009 03 Ofenschlacke B
1010 Abfélle vom GieBen von Nichteisenmetallen
101003 Ofenschlacke B
101099 Abfélle a. n. g. B
10 11 Abfille aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen
101103 Glasfaserabfall Al1/B2
10 11 09 Gemengeabfall mit geféhrlichen Stoffen vor dem Schmelzen A
1011 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, A
der unter 10 11 09 fallt
1012 Abfalle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und
keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
1012 01 Rohmischungen vor dem Brennen A
1012 06 verworfene Formen A
Abfélle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und
101208 . E
Steinzeug (nach dem Brennen)
101299 Abfélle a. n. g. B
1013 Abfille aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips
und Erzeugnissen aus diesen
1013 01 Abfélle von Rohgemenge vor dem Brennen
1013 04 Abfélle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk
1013 06 andere Teilchen und Staub
Abfélle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf
1013 11 Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und A
10 13 10 fallen
101314 Betonabfélle und Betonschlamme E
1013 99 Abfalle a. n. g. B
Abfille aus der chemischen Oberflachenbearbeitung
und Beschichtung
" von Metallen und anderen Werkstoffen;
Nichteisenhydrometallurgie
Abfalle aus der chemischen Oberflachenbearbeitung
und Beschichtung
11 01 von Metallen und anderen Werkstoffen (z.B. Galvanik,
Verzinkung, Beizen, Atzen, Phosphatieren, alkalisches
Entfetten und Anodisierung)
11 01 16 gesattigte oder verbrauchte lonenaustauscherharze A
Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung
12 sowie der physikalischen und mechanischen
Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung
1201 sowie der physikalischen und mechanischen
Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
1201 05 Kunststoffspdne und -drehspane A
120112 gebrauchte Wachse und Fette A
1201 13 SchweiBabfalle A
Olabfalle und Abfille aus fliissigen Brennstoffen (auBer
13 Speisedle und Olabfille die unter Kapitel 05, 12 und 19
fallen)
13 01 Abfélle von Hydraulikélen
1301 10 nichtchlorierte Hydraulikéle auf Mineralélbasis C
13 02 Abfélle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierélen
1302 05* nif:htchl_c_)riertg Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle auf c
Mineraldlbasis
13 05 Inhalte von OI- / Wasserabscheidern
130501~ feste Abfalle aus Sandfanganlagen und Ol-/Wasserabscheidern A
13 05 08* Abfallgemische_aus Sandfanganlagen und OI- A
/Wasserabscheidern
Abfélle aus organischen Losemitteln, Kithimitteln und
14 Treibgasen (auBer Abfélle, die unter Kapitel 07 oder 08
fallen)
Abfalle aus organischen Lésemitteln, Kiihimitteln sowie
14 06 .
Schaum- und Aerosoltreibgasen
14 06 02* andere halogenierte Lésemittel und Lésemittelgemische C
15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtticher,

Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.)
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Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter

1501 kommunaler Verpackungsabfille)
1501 01 Verpackungen aus Papier und Pappe A1/D1
1501 02 Verpackungen aus Kunststoff A1/D1
1501 03 Verpackungen aus Holz A1/D1
1501 04 Verpackungen aus Metall A1/D1
1501 05 Verbundverpackungen A1/D1
1501 06 gemischte Verpackungen A1/D1
1501 09 Verpackungen aus Textilien A1/D1
. Verpackungen, die Rlckstande geféhrlicher Stoffe enthalten
150110 oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind A1/Ct X
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtlicher und
15 02 -
Schutzkleidung
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieBlich Olffilter a. n. g.),
15 02 02 Wischtiicher und Schutzkleidung, die durch geféhrliche Stoffe A X
verunreinigt sind
1502 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtiicher und Schutzkleidung A
mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
16 Abfille, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind
Altfahrzeuge verschiedener Verkehrstrager (einschlieBlich
16 01 mobiler Maschinen) und Abfille aus der Demontage von
Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (auBer 13, 14, 16
06 und 16 08)
16 01 03 Altreifen A
16 01 07* Offilter A X
16 01 13 Bremsflussigkeiten C X
16 01 18 Nichteisenmetalle E
16 01 19 Kunststoffe A1 /E2
16 02 Elektrische und elektronische Geréte und deren Bauteile
16 02 09 Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten C X
16 02 12 gebrauchte Geréte, die freies Asbest enthalten B X
1602 14 ggbbrie;u::gtggﬁeg?;::t Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 A1/D1 (nur ObernahmerstraBe)
1602 16 aus geprauchten Geréten entfernte Bauteile mit Ausnahme A1/D1 (nur ObernahmerstraBe)
derjenigen, die unter 16 02 15 fallen
16 03 Fehichargen und ungebrauchte Erzeugnisse
16 03 03~ anorganische Abfélle, die gefahrliche Stoffe enthalten A X
16 03 04 anorganische Abfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 A
03 fallen
16 03 05 organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten A X
16 03 06 organische Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 A
05 fallen
16 05 Gase in Druckbehéltern und gebrauchte Chemikalien
Laborchemikalien, die aus geféahrlichen Stoffen bestehen oder
16 05 06™ solche enthalten, einschlieBlich Gemische von C X
Laborchemikalien
16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefahrlichen c X
Stoffen bestehen oder solche enthalten
16 05 08* gebrauchte organische Chemikalien, die aus geféhrlichen c X
Stoffen bestehen oder solche enthalten
16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 c
05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen
16 06 Batterien und Akkumulatoren
16 06 01~ Bleibatterien C X
16 06 02* Ni-Cd-Batterien C X
16 06 03 Quecksilber enthaltende Batterien C X
16 06 04 Alkalibatterien (auBer 16 06 03) C
16 06 06* getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und c .
Akkumulatoren
16 07 Abfalle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks
(auBer 05 und 13)
16 07 08* 6lhaltige Abfélle A X
1611 Gebrauchte Auskleidungen und feierfeste Materialien
1611 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis A .
aus metallurgischen Prozessen, die gefahrliche Stoffe enthalten
Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis
16 11 02 aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die A

unter 16 11 01 fallen
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Bau- und Abbruchabfille (einschlieBlich Aushub von

17 verunreinigten Standorten)
17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 Beton E1/F1/B2
17 01 02 Ziegel E1/B2
17 01 03 Fliesen und Keramik E1/B2
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
170107 Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen E1/H
17 02 Holz, Glas und Kunststoff
17 02 01 Holz A1/ E2
17 02 02 Glas A1/B2
17 02 03 Kunststoff A1 /E2
17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder A
durch geféhrliche Stoffe verunreinigt sind
17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
1703 02 fI?;alltltér:engemlsche mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 E1/F1/B2
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte A (Kleinstmengen)
17 04 Metalle (einschlieBlich Legierungen)
17 04 07 gemischte Metalle E
. Kabel, die Ol, Kohlenteer oder andere gefahrliche Stoffe
170410
enthalten
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen A
1705 Boden (einschlieBlich Aushub von verunreinigten
Standorten), Steine und Baggergut
17 05 03* Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten A
17 05 04 fl?;(lalt;in und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 E1/F1/A2
17 05 05~ Baggergut, das geféhrliche Stoffe enthalt A
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt E1/F1
17 06 Dammmaterial und asbesthaltige Baustoffe
N anderes Dammmaterial, das aus geféhrlichen Stoffen besteht
17 06 03 M A
oder solche Stoffe enthalt
Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01
170604 und 17 06 03 fallt A
17 08 Baustoffe auf Gipsbasis
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter E
170801 fallen
17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfille
sonstige Bau- und Abbruchabfalle (einschlieBlich gemischte A
17 09 03* Abfélle), die geféhrliche Stoffe enthalten
gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen,
170904 die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Al/E2
Abfille aus der humanmedizinischen oder tierérztlichen
18 Versorgung und Forschung (ohne Kiichen- und
Restaurantabfille, die nicht aus der unmittelbaren
Krankenpflege stammen)
18 01 Abfille aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder
Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen
18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstadnde (auBer 18 01 03) A
Abfalle, an deren Sammlung und Entsorgung aus
1801 04 infektionspraventiver Sicht keine besonderen Anforderungen A
gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbande, Wésche,
Einwegkleidung und Windeln)
18 01 06* Chemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche c
enthalten
180107 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 c
fallen
18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen A1/C1
18 01 10 Amalgamabfalle aus der Zahnmedizin C
Abfalle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und
18 02 o
Vorsorge bei Tieren
1802 01 spitze oder scharfe Gegenstande mit Ausnahme derjenigen, die A
unter 18 02 02 fallen
Abfalle, an deren Sammlung und Entsorgung aus
18 02 03 infektionspraventiver Sicht keine besonderen Anforderungen A
gestellt werden
18 02 05* Chemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche c

enthalten
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Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05

18 02 06 A
fallen
18 02 08 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen A
Abfille aus Abfallbehandlungsanlagen, 6ffentlichen
19 Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von
Wasser fiir den menschlichen Gebrauch und Wasser fiir
industrielle Zwecke
19 03 Stabilisierte und verfestigte Abfélle
19 03 04* als gefahrlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfalle, mit A .
Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen
1903 07 verfestigte Abfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 A
fallen
19 05 Abfélle aus der aeroben Behandlung von festen Abféllen
19 05 01 nlch"t kompostierte Fraktion von Siedlungs- und &hnlichen A
Abféllen
1905 02 nlch"t kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen A
Abféllen
19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost A
19 08 Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g.
19 08 01 Sieb- und Rechenriickstande A
1908 02 Sandfangriickstande A
19 08 06™ geséattigte oder verbrauchte lonenaustauscherharze A X
19 09 Abfille aus der Zubereitung von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser
1909 01 feste Abfélle aus der Erstfiltration und Siebriickstdnde A
19 09 04 gebrauchte Aktivkohle B
19 09 05 gesattigte oder gebrauchte lonenaustauscherharze A
1910 Abfélle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abféllen
19 10 05~ andere Fraktionen, die gefahrliche Stoffe enthalten A X
1910 06 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 A
fallen
1912 Abfélle aus der mechanischen Behandlung von Abféllen (z.
B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.
1912 01 Papier und Pappe A1 /E2
1912 04 Kunststoff und Gummi E
19 12 06* Holz, das geféhrliche Stoffe enthéalt A X
191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fallt A1 /E2
191209 Mineralien (z. B. Sand, Steine) E1/F1
191210 brennbare Abfélle (Brennstoffe aus Abféllen) A
sonstige Abfélle (einschlieBlich Materialmischungen) aus der
1912 11* mechanischen Behandlung von Abfallen, die gefahrliche Stoffe A X
enthalten
sonstige Abfélle (einschlieBlich Materialmischungen) aus der
191212 mechanischen Behandlung von Abféllen mit Ausnahme A
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
1913 Abfélle aus der Sanierung von Béden und Grundwasser
1913 01* feste Abfélle aus der Sanierung von Bdden, die geféhrliche A «
Stoffe enthalten
1913 02 fest_e Abfalle aus der Sanierung von Béden mit Ausnahme Al /E2/F2
derjenigen, die unter 19 13 01 fallen
1913 03* Schlamme aus der Sanierung von Bdden, die gefahrliche Stoffe A «
enthalten
Siedlungsabfille (Haushaltsabfélle und dhnliche
20 gewerbliche und industrielle Abfélle sowie Abfélle aus
Einrichtungen), einschlieBlich getrennt gesammelter
Fraktionen
20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (auBBer 15 01)
2001 01 Papier und Pappe A1/D1
200102 Glas A1/D1
200108 biologisch abbaubare Kiichen- und Kantinenabfélle A1/D1
200110 Bekleidung A1/D1
20 01 11 Textilien A1/D1
2001 13* Losemittel C X
20 01 14* Sé&uren C X
2001 15* Laugen C X
2001 17* Fotochemikalien C X
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2001 19* Pestizide C
2001 21* Leuchtstoffréhren und andere quecksilberhaltige Abfalle C1 /D1 (nur ObernahmerstraBe)
20 01 23* gebrauchte Geréate, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten | A1/ D1 (nur Obernahmerstra3e)
200125 Speisedle und -fette A
20 01 26* glltleeﬁnd Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 A1/ CH
. Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die
200127 gefahrliche Stoffe enthalten A1/C1
2001 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme A
derjenigen, die unter 20 01 27 fallen
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen A
Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder
20 01 33* 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, | C1 /D1 (nur ObernahmerstraBBe)
die solche Batterien enthalten
2001 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die C1/D1 (nur ObernahmerstraBe)
unter 20 01 33 fallen
gebrauchte elektrische und elektronische Geréte, die
20 01 35* geféhrliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die A1/ D1 (nur Obernahmerstraf3e)
unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
gebrauchte elektrische und elektronische Gerate mit Ausnahme
200136 derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen | A1/ D1 (nur Obernahmerstrafie)
2001 37* Holz, das geféhrliche Stoffe enthéalt A
2001 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fallt A
2001 39 Kunststoffe A
20 01 40 Metalle A1/D1
20 02 Garten- und Parkabfille (einschlieBlich Friedhofsabfille)
20 02 01 biologisch abbaubare Abfalle G1/A1/D1
20 02 02 Boden und Steine A (Kleinmenge), B
2002 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfalle A
20 03 Andere Siedlungsabfille
20 03 01 gemischte Siedlungsabfille A
20 03 02 Marktabfalle A
20 03 03 StraBenkehricht A
20 03 06 Abfélle aus der Kanalreinigung A
20 03 07 Sperrmdll A
20 03 99 Siedlungsabfille a. n. g. A
Legende
A Millverbrennungsanlage Hagen, Am Pfannenofen 39, 58097
Hagen
B Deponie Dortmund - Nordost, Luserbachstr. 180, 44329
Dortmund
C Sondermiillsammelstelle, Am Pfannenofen 39, 58097 Hagen
D Wertstoffhéfe der Stadt Hagen/HEB GmbH
Bauschutt- und Baumischabfallaufbereitungsanlage der Firma
E C. C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG, GuBstahlweg 33,
58099 Hagen,
E Asphaltsplittwerk KEMNA Bau Andreae GmbH & Co. KG,
WeststraBe 116a, 58089 Hagen
G Griinabfallkompostierungsanlage WBH A8R, Hohenlimburger

Str. 7, 58099 Hagen

Hinweis: Die den Buchstaben zugeordneten Zahlen stellen
Prioritaten dar. Die Abfélle sind zunéchst der mit der Ziffer 1
versehenen Anlage anzudienen und nur im Falle der Abweisung
darf eine mit der Ziffer 2 versehene Anlage genutzt werden.
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Standplatze und Transportwege fiir Abfallbehalter mit Vollservice

I. Alilgemeine Regelungen beim Vollservice

1.

Abfallbehélter durfen auch in Behalterschranken entsprechend der DIN EN 15132
auBerhalb von Gebauden auf dem Grundstlick aufgestellt werden. Bei Behéltern ab
einer GrdBe von 770 | dirfen die Behalterschranke unten keine StoBkanten haben.
Bei kleineren Behéltern sind StoBkanten von max. 5 cm Hbhe zuléassig. Die Tlren
mussen sich grundsatzlich ohne Schlissel 6ffnen und schlieBen lassen. Abweichend
davon ist ein Verschluss mit M8-Dreikantschlissel nach DIN 22417 zugelassen. In
Behalterschranken durfen Abfallbehalter nicht an den Turen aufgehangt werden. Die
Turen der Behélterschranke missen sich mindestens so weit 6ffnen lassen, dass die
lichten InnenmaBe der Behalterschréanke freigegeben werden. Das gilt auch bei
gleichzeitiger Offnung der Tiren in Reihenanlagen. Behalterschranke diirfen die
Entnahme der Behalter nicht behindern und missen den Anforderungen der
Unfallverhitungsvorschriften (UVV) und den DIN-Vorschriften entsprechen.

Wenn Standplatze und Transportwege nicht oder vorlbergehend nicht den
Anforderungen entsprechen, muss der Verpflichtete die Abfallbehélter am Abholtag
jeweils selbst an den in § 15 geregelten Standort der né&chstgelegenen mit
Abfallsammelfahrzeugen befahrbaren StraBe stellen und nach der Entleerung
zurlcktransportieren. Ein Anspruch auf Vollservice besteht in diesen Féllen nicht.

Entstehen beim Transport oder Leerung der Abfallbehélter mit Vollservice Schaden
durch das von HEB eingesetzte Personal, tbernimmt der HEB die Haftung.

Il. Anforderungen bei Abfallbehaltern bis einschlieBlich 240 Litern

Far den Transport von Abfallbehaltern bis einschlieBlich 240 Litern sind folgende
Anforderungen zu beachten:

1.

Transportwege muissen einen ebenen, trittsicheren Belag haben, der so beschaffen
ist, dass er den Beanspruchungen durch das Transportieren der
Abfallsammelbehélter standhalt.

Der Transportweg muss so befestigt sein (berollbarer Belag), dass der Transport der
Abfallbehalter nicht erschwert wird.

Standplatze und Transportwege missen in einer Breite von mindestens 0,8 m
schnee-, eis-, und glattefrei sein und von Verschmutzungen, Laub, Moos oder
Gewaéchsen (z. B. Grasbuschel, Léwenzahn) freigehalten werden.

Zugangswege, Gebaudedurchgange und Tlren zu den Abstellplatzen sollen eine
lichte Weite von mindestens 0,8 m in der Breite und 2 m in der Héhe aufweisen. Die
Verkehrswege missen ausreichend bemessen sein, damit das Transportieren und
Rangieren der Abfallsammelbehalter moglich ist.

Transportwege wie z. B. Hauseingénge und -flure dirfen am Abfuhrtag nicht durch
Gegenstande (z. B. Fahrrader, Kinderwagen) blockiert werden.



10.

Tdren in Transportwegen mussen leicht zu betédtigende und sichere Feststell-
vorrichtungen haben (dies gilt jedoch nicht fir notwendige Brandschutztiren).

Die Beleuchtungsstarke auf Transportwegen muss mindestens 50 Lux betragen.
Lichtschalter missen leicht und gefahrlos erreichbar sein; ihre Betatigung darf nicht
mit Gefahren verbunden sein.

Der Transportweg soll kein Gefélle haben. Nur in Ausnahmeféllen ist eine baulich
hergestellte Steigung oder ein Gefélle bis zu maximal 12,5 % zulassig.

Bei Behaltern ab einer GréBe von 120 Litern dirfen auf dem Transportweg nicht
mehr als zwei aufeinanderfolgende Treppenstufen liegen. Bei Behaltern ab einer
GroBe von 240 Litern darfen auf dem Transportweg keine Treppenstufen liegen.

Der Transportweg soll nicht Uber Treppen erfolgen. Ist dieses nicht zu vermeiden, so
muss der einwandfreie Zustand der Treppe sichergestellt sein. Die Treppenstufen
mussen trittsicher und ausreichend tief sein. Es muissen griffsicher befestigte
Gelénder vorhanden sein.

lll. Anforderungen bei Abfallbehaltern ab einer Gr6Be von 770 Litern

Bei Transportwegen fir Abfallbehélter ab einer GréBe von 770 Litern gelten die unter II.
genannten Anforderungen mit folgenden Abweichungen:

1.

3.

Gebaudedurchgange und Tlren zu den Abstellplatzen missen mindestens 2 m hoch
und so breit sein, dass ein gefahrloser Transport der Behalter méglich ist. Ab einer
durchgehend freigehaltenen Breite von 1,50 m des Verkehrsweges ist im Regelfall
ein gefahrloser Transport gewéhrleistet.

Transportwege sollen kein baulich hergestelltes Gefélle aufweisen. Lasst sich ein
baulich hergestelltes Gefélle im Transportweg nicht vermeiden, so darf es ein Gefélle
von hdchstens 3 % aufweisen. Kurze Strecken (z. B. im Bereich von
Grundstlckszufahrten) dirfen auf Gehwegbreite ein Gefélle von hdchstens 6 %
aufweisen.

Diese Behalter darfen nicht Uber Stufen, Schwellen, Rinnen 0.4. transportiert werden.
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Die Vorlage zur ,Satzung Uber die Abfallwirtschaft in der Stadt Hagen“ (0485/2018) wurde
am 19.06.2018 in erster Lesung beraten. Es wurde um Gegentberstellung der alten und
neuen Satzung gebeten. Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung:

Die Satzung uUber die Abfallwirtschaft der Stadt Hagen regelt die Organisation der
Abfallentsorgung in der Stadt Hagen. Sie wurde im Jahre 2003 aufgestellt und 2012 mit
Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes angepasst. Durch die Verabschiedung des
derzeit gultigen Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Hagen ist die Aktualisierung der
Abfallsatzung erforderlich geworden. In diesem Zuge wurde die Satzung an die aktuelle
Mustersatzung des Deutschen Stadtetages angepasst, welche samtliche gesetzlichen
Anderungen und Anpassungen beinhaltet. Entsprechend wurde die Satzung gemaR
Mustersatzung in ihrer Systematik geédndert und dieser redaktionell angepasst. Da durch
diese Anpassung die gesamte Struktur der Satzung umgestellt worden ist, sind die einzelnen
Anderungen in Form einer Gegeniiberstellung (Synopse) nicht sinnvoll darstellbar.

Entscheidend sind bei der Neuaufstellung der Satzung die inhaltlichen Anderungen und
Erganzungen im Vergleich zur alten Satzung.

Diese sind im Folgenden dargestellt.

1. Seit der Verabschiedung der zuletzt giltigen Abfallsatzung wurde die von der Stadt
erbrachte Abfallentsorgungsleistung um die Sammlung von Alttextilien erweitert. Die
Alttextilien ~ kénnen nun Uber die Alttextilien-Container des Hagener
Entsorgungsbetriebes in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst und der AWO oder
des Deutschen Roten Kreuzes entsorgt werden (8 3 und § 11).

2. Das Angebot an Wertstoffhéfen fir die Entsorgung verschiedenster getrennt
gesammelter Abfalle wurde um eine Annahmestelle im &stlichen Stadtgebiet, dem
Wertstoffhof Hohenlimburg in der Obernahmerstr. 10, erweitert (88 20 und 25).

3. Zusatzlich wurde an den Wertstoffhéfen der Annahmekatalog um Bioabfélle erganzt.
Kichen- und Kantinenabfalle sowie Grinabfalle aus Privathaushalten konnen im
Bringsystem dort abgegeben werden (8§ 20).

4. Die Transportwegebeschrankung im Vollservice von 15 Metern wird seit vielen Jahren
nicht mehr eingehalten, so dass auch deutlich langere Transportwege ausgefihrt
werden. Grunde hierfir sind u. a. Servicegedanke, demografischer Wandel und
Stellplatzprobleme auf den jeweiligen Grundstiicken. Aus diesem Grund wurde die
Transportwegebeschrankung von bislang 15 Metern auf maximal 50 Meter erhoht
sowie weitere Standplatzfaktoren festgelegt. Dartber hinaus mussten die
Rahmenbedingungen fur den Vollservice an die neuen verscharften Vorgaben der
Unfallkasse hinsichtlich des Arbeitsschutzes (Branchenregel fur Abfallsammlung)
angepasst werden. (8 16 und Anlage 2).
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5. In die Satzung neu aufgenommen wurde Mdoglichkeit, bestimmte

abfallwirtschaftliche MaRnahmen in Form von Modellversuchen/Projekten durchfiihren

zu kdnnen (8§ 1).

6. Einige Entsorgungsanlagen in der derzeit giltigen Abfallsatzung haben ihren Betrieb
eingestellt, so dass hier in der Anlage 1 entsprechende Anpassungen vorgenommen
wurden (Anlage 1).

7. Gemal der novellierten Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) ist fur Gewerbebetriebe
ein Pflicht-Restabfallbehalter zwingend erforderlich. Diese Mal3gabe wurde ebenfalls

in die neue Satzung aufgenommen (8§ 8).

gez.
Erik.O Schulz
Oberburgermeister

gez.

Thomas Huyeng

Beigeordneter
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Die Ratsfraktion SPD - Fraktion im Rat der Stadt Hagen
RathausstraRe 11 58095 Hagen Tel: 02331207 -3505
Postfach 42 49 58042 Hagen Fax: 02331207 - 2495
SPD spd-fraktion-hagen@online.de | www.spd-fraktion-hagen.de
Herrn Hagen, 07. August 2018
Oberblrgermeister
Erik O. Schulz
Im Hause

Entwicklung der Abfall- und StraBenreinigungsgebiihren

Sehr geehrter Herr Oberbirgermeister Schulz, lieber Erik,

nach der Sommerpause stehen in 2. Lesung mehrere Vorlagen zur Entscheidung an,
die Auswirkungen auf die Héhe der Abfallgebiihren haben.

Unabhangig von der Entscheidung in den jeweiligen Einzelfallen ist fir die Position der SPD-Fraktion auch
von entscheidender Bedeutung, welche Auswirkungen die MaRnahmen insgesamt auf die Entwicklung der
Abfallgebiihren haben werden.

Von daher bitten wir, dass Sie darstellen, welche Gesamtbelastung auf die Geblihrenzahler durch die
folgenden MaRRnahmen zu erwarten ist

e Errichtung weiterer Bring- / Wertstoffhofe
das vom Rat beschlossene Abfallwirtschaftskonzept sieht die Errichtung von zusatzlichen Bring-
/Wertstoffhofen in den kommenden Jahren vor.
e Aderung der Gebiihrensatzung fiir den Bereich Vollservice (Vorlage 0582/2018)
e Anderung der Sperrmiillsammlung - Auswirkungen auf die Stadtsauberkeit (Vorlage 0453/2018)
e Satzung Uber die Abfallwirtschaft in der Stadt Hagen (Vorlage 0485/2018)
e Zusatzlicher Standort fur die HEB/HUI GmbH
Hinsichtlich der Neuregelung der Sperrgutabfuhr bitten wir auch darum zu berichten, ob die Neuregelung
nur fur die Gegenstdande / Abfélle gelten soll, die in der Abfallsatzung der Stadt Hagen ausdrticklich als
Sperrgut definiert sind, oder ob die jahrzehntelange Hagener Praxis fortgefiihrt wird, dass auch andere

Abfille Gber die Sperrgutabfuhr entsorgt werden. Diese Entscheidung wird Einfluss haben auf die Hohe
der Kosten fiir die Sperrgutabfuhr, die durch die allgemeine Abfallgebiihr zu tragen ist, haben.

Freundliche GruRe

=

Claus Rudel
Fraktionsvorsitzender


http://www.spd-fraktion-hagen.de/
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Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Amter:

HEB
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[Betreff: Drucksachennummer: 0582/2018
0453/2017
0485/2018

Beantwortung der SPD Anfrage vom 07.08.2018 zur Entwicklung der Abfall- und
StralRenreinigungsgebihren

Beratungsfolge:
04.09.2018 BV Haspe

06.09.2018 BV Eilpe/Dahl

12.09.2018 Ausschuss fur Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilitat
13.09.2018 Haupt- und Finanzausschuss

19.09.2018 BV Nord

19.09.2018 BV Hohenlimburg

26.08.2018 BV Mitte

27.09.2018 Rat der Stadt Hagen
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Mit Schreiben vom 07.08.2018 bat die SPD Fraktion im Rat der Stadt Hagen um Beant-
wortung einiger Fragen zur Entwicklung der Abfall- und Stral3enreinigungsgebihren insbe-
sondere welche Auswirkungen die geplanten Malihahmen insgesamt auf die Entwicklung der
Abfallgebihren haben werden.

I. Darstellung der Gesamtbelastung auf den Gebihrenzahler durch die folgenden
Malnahmen:

1. Errichtung weiterer Bring-/Wertstoffhdfe

Auf der Grundlage des Abfallwirtschaftskonzeptes ist derzeit die Errichtung von Wertstoff-
héfen in Hohenlimburg (Standort Werkhof), Haspe (neue Feuerwache) und an der MVA
Hagen vorgesehen.

Die Kosten fir den Betrieb der oben genannten Wertstoffhéfe sind in die Gebihrenbe-
darfsberechnungen 2017 und 2018 aufgenommen und zusatzliche Mittel in H6he von rund
450.000 € eingeplant worden. Dies entspricht einer Gebuhrenbelastung von ca. 2 %. Leider
konnte aus genehmigungsrechtlichen Griinden bisher nur der Wertstoffhof in Hohenlimburg
in Betrieb gehen.

Die nicht in Anspruch genommenen finanziellen Mittel werden der Stadt Hagen im Rahmen
der LSP-Abrechnung (LSP=Leitsatze fiur die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten) flr
2018 gutgeschrieben und den Gebuhrenricklagen fir die Restabfallsammlung zugefihrt.

Eine weitere Gebilhrenbelastung aus der Inbetriebnahme dieser Wertstoffhéfe ergibt sich
dementsprechend fur die Folgejahre nicht.

2. Anderung der Gebuhrensatzung fiir den Bereich Vollservice (Vorlage 0582/2018)

Nach dem Beschluss zur Anderung der Gebiihren fiir den Vollservice sollen die jetzigen
Nutzer informiert werden, in welcher Kategorie sie eingestuft werden und ob sie den Voll-
service weiter nutzen wollen.

Die Gebuhrensétze belaufen sich bei den drei neuen Kategorien auf:

Restmiillbehalter Altpapierbehalter
Leerungsrhythmus wochentliche Leerung monatliche Leerung
Kat. 1 34,02 €/a 7,82 €/la
Kat. 2 53,62 €/a 12,33 €/a
Kat. 3 94,66 €/a 21,77 €/a
bisherige Gebiihr 36 €/a 30 €/a

Auf Grund der kostendeckenden Kalkulation, geht der HEB davon aus, dass die Gebuhren-
einnahmen die Vollservicekosten decken. Dementsprechend ergibt sich fir die Gebihrenbe-
darfsberechnung fir 2019 daraus keine Gebuhrenerhéhung.
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3. Anderung der Sperrmillsammlung — Auswirkung auf die Stadtsauberkeit
(Vorlage 0453/2018)

Die Auswirkung auf die Gebuhren hangt mal3geblich von der Entscheidung zur Sperr-
millsammlung und dem Einsatz der Waste-Watcher ab. Die Gebuhrenerh6hung aus den
Sperrmiuliszenarien gehen von 2 % - 9,5 % und die der Waste-Watcher von 2,5 % -5 %. In
der Summe ergibt dies eine Steigerung von 4,5 % bis zu 14,5 %.

Die Verwaltung schlagt das Sperrmiillszenario V (Holsystem mit Pauschale und Bringsystem
gebuhrenpflichtig) und 16 Waste Watcher vor. Dies fihrt zu einer Gebihrenerhéhung von 7
%.

4. Satzung Uber die Abfallwirtschaft in der Stadt Hagen (Vorlage 0485/2018)

Aus der Anderung der Satzung uber die Abfallwirtschaft ergeben sich keine Gebuihrenerho-
hungen.

5. Zusatzlicher Standort fur die HEB/HUI GmbH

Die Planungen zur Standortentwicklung AlexanderstraRe/Am Pfannenofen sind in 2018
aufgenommen worden. Im ersten Schritt sollen die Rahmenbedingungen fur das Baurecht
und der Raumbedarf der einzelnen Geschéftsbereiche abgestimmt werden. Erst danach
kann eine mdgliche Gebuhrenbelastung fur die Bereiche Abfallsammlung und Stral3en-
reinigung/Winterdienst erfolgen. Diese Berechnungen werden auch den stadtischen Gremien
vorgestellt.

Auf Grund der erforderlichen Vorarbeiten, der Beschlussfassung in den entsprechenden
Gremien und der entsprechenden Bauphase wird die Realisierung des Standortkonzeptes
frihestens 2022-2023 erfolgen.

II. Werden nach Neuregelung der Sperrmullsammlung auch weiterhin andere Abféalle
Uber die Sperrgutabfuhr entsorgt werden kénnen?

Die bisherige Praxis in Hagen, dass im Rahmen einer Sperrmillabfuhr auch in Sacken
verpackte kleinteilige Abfalle mitentsorgt werden, wird beibehalten werden. Die Kosten sind
in der Gebuhrenbedarfsplanung bertcksichtigt, sind aber aufgrund des geringen Mengen-
aufkommens nicht zu beziffern.

gez. gez.
Erik O.Schulz Thomas Huyeng
Oberbiurgermeister Beigeordneter

gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkammerer



	Vorlage
	Anlage 1: Satzung über die Abfallwirtschaft der Stadt Hagen
	Anlage 2: Anlage 1 Abfallsatzung_Anlagenliste
	Anlage 3: Anlage 2_Standplatzanforderungen bei Vollservice
	Anlage 4: 2018-08-24_Abfallsatzung_0485-2018_STN_Verwaltung
	Anlage 5: 2018-08-01_Entwicklung_Abfall-u_Straßenreinigungsgebühren_Sperrmüll_Antrag_SPD_Gremien
	Anlage 6: 2018-08-24_Entwicklung_Abfall_u_Straßenreinigungsgebühren_SPD-Anfrage_STN_HEB_u_Verwaltung

